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Dornbirner
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tungen kosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags portofrei ins Gemeindeamt zu bringen.
Nr. 27. Sonntag, 2. Juli 1893. 24. Jahrg.

Von jenen Bogenbesitzern, welche bis zu obigem TermineKundmachungen.
sich nicht gemeldet haben, wird angenommen, dass sie auf ihren
Vorplatz verzichten und es wird von dort an dieser Vorplatz
an Andere verkauft werden.Sämmtliche landsturmpflichtige einheimische

Jünglinge des Geburtsjahrganges 1875 werden Dornbirn, am 18. Juni 1893.
hiemit aufgefordert, behufs Angabe der zur Anlegung des Land¬ Die Pfarr= und Gemeindevorstehung.turm=Verzeichnisses für das Jahr 1894 erforderlichen Daten
nächsten Sonntag, den 9. Juli von 3—5 Uhr
nachmittags im Gemeindeamte zu erscheinen. Schotterfuhren.

Dornbirn, am 2. Juli 1893. Die Auffuhr von 250 Truhen Straßen=Schotter aus derDie Gemeindevorstehung.
Schottermühle bei Denifl's Steinschleife auf die Rohrbachstraße

— von der Reichsstraße bis zur Hintervorachstraße — wird imPolizeidiener. Offertwege vergeben.
Die Auffuhr muß bis 24. Juli fertig sein.Die Gemeinde hat in der Ausschusssitzung vom 28. v.

Mts.
beschlossen, einen neuen Polizisten provisorisch anzustellen. Die Vergebung geschieht in 2 Abtheilungen zu je 125
Demselben wird zur Bedingung gemacht, für die DauerTruhen.

seiner Dienstleistung den Wohnsitz im Viertel Hatlerdorf zu Die schriftlichen Offerte sind bis nächsten Samstag mittags
nehmen. geschlossen im Gemeindeamte, Zimmer Nr. 9, abzugeben.Der Jahresgehalt wird einstweilen auf fl. 400 festgesetzt.

Dornbirn, den 2. Juli 1893.Dazu kommt ein Jahresbeitrag von fl. 15 für die Dienst¬
kleidung. Die Gemeindevorstehung.

Die eigenhändig geschriebenen Gesuche sind bis 15. d. Mts.
Mittags im Gemeindeamte Zimmer Nr. 9 zu überreichen. Ueber Ansuchen des Franz Salzmann, stud. jur. in Inns¬

Dornbirn, den 2. Juli 1893. bruck, durch Dr. Kemter hier, gegen die Eheleute Georg
Freuer und Kresenzia, geb. Sieber in Weppach Ge¬Die Gemeindevorstehung.
meinde Dornbirn, wegen 21 fl. 80 kr. s. A. werden am
Freitag, den 7. und eventuell auch 21. Juli 1893,Dorfer Friedhof.
vormittags 9 Uhr im Gasthause des Lorenz Zumtobel inDie provisorische Friedhofordnung von Markt enthält Markt, Dornbirn, nachbeschriebene im St.=D. Dornbirn gelegeneunter anderem folgende Bestimmung:
und vom Executen lt. Kauf vom 26. Februar 1891, Folio
00, erworbene Realitäten alsWill Jemand, der keine eigene Arcade für sich

und seine Familie besitzt oder keine käuflich erwerben kann, Das Wohnhaus Nr. 15 in Weppach sammt Stadel und
die Leichen seiner Familienglieder nicht im allgemeinen Turnus Boden dabei,
beerdigen lassen, so kann er einen eigenen Familienplatz B.=P. 862, Oberdorf, Bauarea 27 Qu.=Kl. = 97 m2.
ankaufen. Als Raum für solche Familienplätze ist der außer¬ G.=P. 7522s2 „ Garten 4. Kl., 9 =32 m2.halb der Arcaden befindliche, mit denselben parallel laufende zum Ausruf von fl. 1000•—Streifen ausersehen, jedoch mit der Bestimmung, daß zwischenöffentlich und zwangsweise versteigert.

den Familienplätzen und dem allgemeinen Gräberfeld ein Fuß¬ Beim zweiten Termine werden auch Anbote unter demweg in der Breite von einem Meter durchwegs offen zu Ausrufspreise angenommen.bleiben hat. Der Flächeninhalt jedes Familienplatzes ist dem
Fassungsraum der Arcade gleich groß bemessen. Die Bedingungen sind h. g. Nr. 3 einzusehen und werden

vor der Feilbietung verlautbart. Zur Ueberprüfung derselbenDer Ankaufspreis desselben beträgt fl. 80.

wird auf Mittwoch, den 24. Mai 1893, vormittags 10 Uhr,Die Besitzer der Arcaden genießen das Vor¬
h. g. Nr. 3 Tagfahrt anberaumt.kaufsrecht bezüglich des an dieselben unmittelbar anstoßenden

Die Hypothekargläubiger haben ihre Forderungen gemäßPlatzes um den oben fixirten Kaufspreis, wenn sie sich inner¬
Hofdekret vom 19. November 1839, Nr. 388 J. G. S., beihalb 3 Monaten vom Tage dieser Kundmachung an gerechnet
Vermeidung der gesetzlichen Folgen bis 7. Juli 1893 hierg.behufs Erwerbung desselben melden.
anzumelden.Mit Bezugnahme auf diese Bestimmung werden die

Dornbirn,am 13. April 1893.Bogenbesitzer hiemit aufgefordert, unter Angabe der
Bogennummer ihre Anmeldungen ehestens im Gemeindeamte, Für den k. k. Bezirks=Richter:
Zimmer Nro. 9, anzubringen. 1241 ½ Ballmann.


